
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 18.01.2018
Amt: Hauptamt Kurzzeichen SB: Frau Hennig
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 8-2018

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Haupt- und
Finanzausschuss

07.02.2018 6 6 0 0

Stadtrat 21.02.2018 0 0 0 0

GEGENSTAND: Berufung einer sachkundigen Einwohnerin in den Ausschuss für
Bildung, Kultur, Sport, Jugend und Soziales   

Kurzdarstellung des Sachverhaltes: Gemäß § 49 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA i. V. m. §
8 Abs.  2  Hauptsatzung  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  beruft  die  Vertretung  (hier  der
Stadtrat) sachkundige  Einwohner  in  die  beratenden  Ausschüsse  widerruflich  als
Mitglied mit beratender Stimme.

In der  Sitzung  des  Stadtrates  am  20.08.2014  wurden  Frau  Ursula  Rudolph,  als
Vorschlag der  Fraktion  CDU,  und  Frau  Christine  Klickermann  als  Vorschlag  der
Fraktion Freie  Wählergemeinschaft/LINKE,  in  den  Ausschuss  für  Bildung,  Kultur,
Sport, Jugend und Soziales berufen.
Mit Beschluss  07/2018  wurde  Frau  Christine  Klickermann  als  sachkundige
Einwohnerin des  Ausschuss  für  Bildung,  Kultur,  Sport,  Jugend  und  Soziales
abberufen, da sie nunmehr Mitglied des Stadtrates ist.

Da die  vorgeschlagene  sachkundige  Einwohnerin  der  Fraktion  Freie
Wählergemeinschaf/LINKE abberufen  wurde,  kann  diese  Fraktion  eine/n  neue/n
Kandidat/in vorschlagen.  Dabei  ist  zu beachten,  dass  gemäß § 49  Abs.  3  KVG LSA
Mitglieder des  Stadtrates  und  Beschäftigte  der  Kommune  nicht  als  sachkundige
Einwohner berufen werden können.

Der entsprechende  Vorschlag  wurde  mit  Schreiben  vom  18.01.2018  (Posteingang
19.01.2018) an  den  Stadtratsvorsitzenden  verschickt.  Die  Fraktion  Freie
Wählergemeinschaf/LINKE schlägt Frau Ulrike Folta als sachkundige Einwohnerin für
den Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, Jugend und Soziales vor. Die Berufung der
sachkundigen Einwohnerin  erfolgt  abschließend  durch  Beschlussfassung  des
Stadtrates.      

Gesetzliche
Grundlagen:

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt;
§ 8 Abs. 2 Hauptsatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz   

Finanzielle Auswirkungen:
  

Ja

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
111120.54210000 13,00 Euro

Sitzungsgeld je
Sitzung (bei

Anwesenheit)

13,00 Euro
Sitzungsgeld je

Sitzung (bei
Anwesenheit)

Anw Ja N E



BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz beruft
widerruflich

Frau Ulrike Folta

als sachkundige Einwohnerin in den Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, Jugend
und Soziales.       

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl (+ Bgm.): 20
Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA):

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen


